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Beratung und Beschlussfassung 
Stadtvertretung 
 

Betreff 
Richtlinie zur Verwendung von Fraktionsmitteln 
 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung möge die als Anlage vorliegende Richtlinie zur Verwendung der 
Fraktionsmittel aus kommunalem Haushalt, einschließlich der Anlagen 1 und 2. beschließen 
und die bisher geltende Regelung außer Kraft setzen. 
 
 
Begründung 
Die zur Zeit gültige Richtlinie vom 01.03.2002 ist durch Veränderungen in der 
Rechtsprechung dringend zu aktualisieren und beinhaltet Passagen, die immer wieder bei 
der Prüfung der Fraktionen zu Beanstandungen führten bzw. unterschiedlichen 
Auffassungen führten. Mit der neu erarbeiteten Richtlinie und ihren Anlagen können diese in 
wichtigen Punkten vermieden werden. 
 
 
über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr 
 
Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: --- 
 
Deckungsvorschlag 
 
Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: --- 
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Anlagen: 
 

- Richtlinie zur Verwendung der Fraktionszuwendungen aus kommunalen 
Haushalsmitteln 

- Anlage 1 zur Richtlinie 
      - Anlage 2 zur Richtlinie 
 
 
 
gez. Jürgen Lasch 
Stadtvertreter 
 
 
 
 




